
Thüringer Verordnung  
zur weiteren Anpassung der Infektionsschutzregeln zur Eindämmung  

der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 
Vom 1. April 2022

Aufgrund des § 15 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit Abs. 1 
Satz 1 und des § 32 Satz 1 in Verbindung mit den §§ 28, 
28a, 29, 30 Abs. 1 Satz 2 und § 31 des Infektionsschutz-
gesetzes (IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zu-
letzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18. März 
2022 (BGBl. I S. 473), in Verbindung mit § 7 Abs. 1 Nr. 1 
der Thüringer Verordnung zur Regelung von Zuständigkei-
ten und zur Übertragung von Ermächtigungen nach dem 
Infektionsschutzgesetz (ThürIfSGZustVO) vom 2. März 
2016 (GVBl. S. 155), zuletzt geändert durch Artikel 1 der 
Verordnung vom 14. Dezember 2021 (GVBl. S. 586), und
des § 28c Satz 4 IfSG in Verbindung mit § 7 der COVID-
19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung vom 8. Mai 
2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 2 der Verordnung vom 18. März 2022 (BGBl. I S. 478), 
in Verbindung mit § 7 Abs. 1 Nr. 2 ThürIfSGZustVO ver-
ordnet das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, 
Frauen und Familie und
aufgrund des § 32 Satz 1 in Verbindung mit den §§ 28, 28a 
und 30 Abs. 1 Satz 2 IfSG in Verbindung mit § 7 Abs. 2 
ThürIfSGZustVO verordnet das Ministerium für Bildung, 
Jugend und Sport im Einvernehmen mit dem Ministeri-
um für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie:

Artikel 1 
Änderung der Thüringer SARS-CoV-2- 

Infektionsschutz-Maßnahmenverordnung

Die SARS-CoV-2-Infektionsschutz-Maßnahmenverord-
nung vom 18. März 2022 (GVBl. S. 135) wird wie folgt ge-
ändert:

1. In § 1 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte "entsprechend 
den Hygieneregelungen dieser Verordnung zu verfah-
ren" durch die Worte "den Mindestabstand einzuhal-
ten, die allgemeine Hygiene zu beachten, wenn mög-
lich eine qualifizierte Gesichtsmaske zu verwenden" 
ersetzt.

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 12 wird das Komma am Ende durch 
einen Punkt ersetzt.

bb) Die Nummern 13 bis 15 werden aufgehoben.

b) Absatz 3 Satz 3 wird aufgehoben. 

3. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Absatz1 erhält folgende Fassung:

"(1) Soweit in dieser Verordnung ein negatives Er-
gebnis einer Testung auf das Vorliegen einer In-
fektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 als ver-
pflichtende Voraussetzung für den Zugang zu einer 
Einrichtung oder einem Unternehmen bestimmt ist, 
muss im Fall der Durchführung eines Selbsttests 
dieser durch die sich selbst testende Person vor 
Ort unter Beobachtung von Mitarbeitern oder von 
beauftragten Personen von Einrichtungen oder Un-
ternehmen durchgeführt werden." 

b) In Absatz 4 werden nach dem Wort "PCR-Test" die 
Worte "oder einen Antigenschnelltest im Sinne des 
§ 2 Abs. 2 Nr. 3" eingefügt.

4. § 6 Abs. 7 erhält folgende Fassung:

"(7) Unberührt bleiben die Verpflichtungen zur Be-
reitstellung von medizinischen Gesichtsmasken oder 
Atemschutzmasken bei der Arbeit nach § 2 Abs. 3 
Satz 2 Nr. 3 Corona-ArbSchV. Regelungen zum Tra-
gen einer qualifizierten Gesichtsmaske bleiben für die 
Einrichtungen und Angebote nach § 1 Abs. 1 Satz 1 
der Thüringer Verordnung über die Infektionsschutz-
regeln zur Eindämmung der Ausbreitung des Corona-
virus SARS-CoV-2 in Kindertageseinrichtungen, der 
weiteren Jugendhilfe und Schulen den gesonderten 
Anordnungen des für Bildung zuständigen Ministeri-
ums vorbehalten."

5. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In der Einleitung des Satzes 1 wird die Verwei-
sung "§ 2 Abs. 2 Nr. 13 Halbsatz 2" durch die 
Verweisung "Satzes 3" ersetzt.
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bb) Folgender Satz wird angefügt:

"Bei Vorlage des Nachweises eines negativen 
Testergebnisses darf die zugrundeliegende Tes-
tung bei einem Nachweis 
1. mittels eines Antigenschnelltests nicht län-

ger als 24 Stunden, 
2. mittels eines PCR-Tests nicht länger als 

48 Stunden oder 
3. mittels eines Tests mit einem alternativen 

Nukleinsäure-Amplifikationsverfahren nicht 
länger als 24 Stunden 

zurückliegen."

b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Verweisung "§ 2 Abs. 2 
Nr. 13 Halbsatz 2" durch die Verweisung "Absat-
zes 1 Satz 3" ersetzt.

6. § 13 Satz 1 erhält folgende Fassung:

"Die zuständigen Behörden prüfen und ordnen nach 
pflichtgemäßem Ermessen die erforderlichen beson-
deren Schutzmaßnahmen im Rahmen dieses Unter-
abschnitts aufgrund der §§ 28 bis 31 IfSG an."

7. Nach § 13 wird folgender Zweiter Abschnitt eingefügt:

"Zweiter Abschnitt 
Empfehlungen weitergehender  
Infektionsschutzmaßnahmen

§ 14 
Empfehlung des Tragens einer qualifizierten  

Gesichtsmaske

Ergänzend zu § 6 Abs. 3 und 4 wird empfohlen, in fol-
genden geschlossenen Räumen und Fahrzeugen eine 
qualifizierte Gesichtsmaske zu tragen:
1. als Kunden in Geschäften und Dienstleistungsbe-

trieben mit Publikumsverkehr oder bei der Inan-
spruchnahme von Dienstleistungen und Angebo-
ten mit Publikumsverkehr,

2. als Besucher von öffentlichen, frei oder gegen Ent-
gelt zugänglichen Veranstaltungen, 

3. bei Sitzungen von kommunalen Gremien, 
4. sofern nicht bereits von § 6 Abs. 3 und 4 Satz 1 

Nr. 2 erfasst, als Ärzte oder Therapeuten oder de-
ren Personal sowie als Patienten in Arztpraxen, 
Praxen von Psycho- und Physiotherapeuten oder 
sonstigen der medizinischen und therapeutischen 
Versorgung dienenden ambulanten Einrichtungen, 
mit Ausnahme in Behandlungsräumen, wenn die Art 
der Leistung dies nicht zulässt, 

5. als Fahrgäste sowie Personal, soweit dieses in 
Kontakt mit den Fahrgästen kommt, in Taxen oder 
ähnlichen Beförderungsmitteln und bei Reisebus-
veranstaltungen; für den öffentlichen Personennah-
verkehr gilt § 6 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und den öffent-
lichen Personenfernverkehr gilt § 28b Abs. 1 IfSG,

6. bei körpernahen Dienstleistungen, soweit die Art 
der Leistung dies zulässt,

7. als Gäste in Gaststätten im Sinne des Thüringer 
Gaststättengesetzes vom 9. Oktober 2008 (GVBl. 

S. 367) in der jeweils geltenden Fassung, ein-
schließlich Bars, Kneipen und Cafés, soweit sie 
sich nicht an ihrem Tisch aufhalten, 

8. als Teilnehmer an einer Versammlung oder an re-
ligiösen oder weltanschaulichen Zwecken dienen-
den Veranstaltungen oder Zusammenkünften so-
wie

9. als Teilnehmer an Veranstaltungen von politischen 
Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgeset-
zes und des § 2 des Parteiengesetzes in der Fas-
sung vom 31. Januar 1994 (BGBl. I S. 149) in der 
jeweils geltenden Fassung sowie deren Gliederun-
gen und Organe."

8. Der bisherige § 22 wird § 15 und in Absatz 3 Nr. 3 wird 
das Komma am Ende durch einen Punkt ersetzt.

9. Der bisherige § 23 wird § 16 und in Absatz 1 Satz 1 
wird das Wort "weiteren" gestrichen.

10. Der bisherige § 24 wird § 17 und die Angabe "der Ver-
sammlungsfreiheit (Artikel 8 des Grundgesetzes, Arti-
kel 10 der Verfassung des Freistaats Thüringen)," wird 
gestrichen.

11. Der bisherige § 25 wird § 18.

12. Der bisherige § 26 wird § 19 und Absatz 1 wird wie folgt 
geändert:

a) In Satz 1 wird das Datum "14. April 2022" durch das 
Datum "30. April 2022" ersetzt.

b) Satz 2 wird aufgehoben.

13. Die Inhaltsübersicht wird den vorstehenden Änderun-
gen angepasst.

Artikel 2  
Thüringer Verordnung 

über die Infektionsschutzregeln zur Eindämmung 
 der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 in 

 Kindertageseinrichtungen, der weiteren Jugendhilfe  
und Schulen (ThürSARS-CoV-2-KiJuS-VO)

Inhaltsübersicht

Erster Abschnitt 
Allgemeines

§ 1 Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen
§ 2 Zuständigkeiten

Zweiter Abschnitt 
Grundlegende infektionsschutzrechtliche  

Bestimmungen

§ 3 Absonderungspflichten
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Dritter Abschnitt 
Besondere infektionsschutzrechtliche  
Bestimmungen für den Schulbetrieb

§ 4 Qualifizierte Gesichtsmasken in der Schülerbe-
förderung

§ 5 Testungen für Schülerinnen und Schüler 
§ 6 Befreiung von der Verpflichtung zur Teilnahme 

an den Testungen in der Schule
§ 7 Verfahren bei Testungen in der Schule

Vierter Abschnitt 
Schlussbestimmungen

§ 8 Einschränkung von Grundrechten
§ 9  Gleichstellungsbestimmung
§ 10 Außerkrafttreten

Erster Abschnitt 
Allgemeines

§ 1 
Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen

(1) Diese Verordnung gilt für 
1. Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege nach 

§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1, 2 und 4 und Abs. 2 Satz 1 des 
Thüringer Kindergartengesetzes vom 18. Dezember 
2017 (GVBl. S. 276) in der jeweils geltenden Fassung, 

2. sonstige Einrichtungen nach den §§ 45 und 48a des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII),

3. staatliche allgemein bildende und berufsbildende Schu-
len einschließlich der Schulhorte und Internate, die der 
Schulaufsicht nach § 2 Abs. 6 des Thüringer Gesetzes 
über die Schulaufsicht (ThürSchAG) vom 29. Juli 1993 
(GVBl. S. 397) in der jeweils geltenden Fassung un-
terliegen, sowie die Schulen in freier Trägerschaft und

4. Angebote der Jugendarbeit, der Jugendverbandsarbeit, 
der Jugendsozialarbeit, des erzieherischen Kinder- und 
Jugendschutzes nach den §§ 11 bis 14 SGB VIII und 
der ambulanten Hilfen zur Erziehung nach § 27 in Ver-
bindung mit den §§ 28 bis 31 SGB VIII sowie Beratungs-
angebote zur Sicherstellung des Kinderschutzes nach 
§ 20 Abs. 4 Satz 1 des Thüringer Kinder- und Jugendhil-
fe-Ausführungsgesetzes in der Fassung vom 5. Febru-
ar 2009 (GVBl. S. 1) in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Einrichtungen nach Satz 1 Nr. 2 sind stationäre 
Einrichtungen der Erziehungshilfe, Tagesgruppen, statio-
näre Einrichtungen der Eingliederungshilfen für behinderte 
oder von einer Behinderung bedrohte Kinder und Jugend-
liche sowie Internate, die nicht der Schulaufsicht nach § 2 
Abs. 6 ThürSchAG unterliegen.

(2) Ministerium im Sinne dieser Verordnung ist das für Bil-
dung, Jugend und Sport zuständige Ministerium. 

(3) Zuständige Behörden im Sinne dieser Verordnung sind 
die unteren Gesundheitsbehörden nach § 2 Abs. 3 Thür-
IfSGZustVO.

(4) Im Sinne dieser Verordnung ist
1. Kind, wer noch nicht 14 Jahre alt ist,

2. Jugendliche oder Jugendlicher, wer 14 Jahre, aber 
noch nicht 18 Jahre alt ist,

3. junge Volljährige oder junger Volljähriger, wer 18 Jah-
re, aber noch nicht 27 Jahre alt ist,

4. junger Mensch, wer noch nicht 27 Jahre alt ist,
Eltern im Sinne dieser Verordnung sind Personen, die al-
lein oder gemeinsam die Personensorge innehaben.

§ 2 
Zuständigkeiten

(1) Die Befugnisse der zuständigen Behörden nach § 1 
Abs. 3, insbesondere die Befugnis, aufgrund bestätigter 
Infektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 bestimm-
te Einrichtungen ganz oder teilweise zu schließen oder 
bestimmte Angebote ganz oder teilweise zu untersagen, 
werden durch diese Verordnung nicht berührt. Die zustän-
digen Behörden nach § 1 Abs. 3 und die Leitungen der je-
weils betroffenen Einrichtungen nach § 1 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 und 3, Kindertagespflegepersonen sowie Träger von 
Einrichtungen nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 und von 
Angeboten nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 arbeiten vertrau-
ensvoll zusammen. 

(2) Soweit in dieser Verordnung nichts Abweichendes ge-
regelt ist, obliegt es dem Träger oder der Leitung der Ein-
richtung vor Ort, die in dieser Verordnung getroffenen Re-
gelungen eigenverantwortlich umzusetzen, insbesondere 
vorgesehene Entscheidungen pflichtgemäß zu treffen und 
Entscheidungsspielräume pflichtgemäß wahrzunehmen. 

Zweiter Abschnitt 
Grundlegende infektionsschutzrechtliche  

Bestimmungen

§ 3 
Absonderungspflichten

(1) Personen, die nach § 8 der Thüringer SARS-CoV-2-In-
fektionsschutz-Maßnahmenverordnung (ThürSARS-CoV-
2-IfS-MaßnVO) absonderungspflichtig sind, dürfen Einrich-
tungen nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 nicht betreten und 
Angebote nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 nicht nutzen. Ab-
weichend von Satz 1 dürfen Beratungsangebote nach § 1 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 zur Sicherstellung des Kinderschutzes 
stets in Anspruch genommen werden, soweit der direkte 
Kontakt zur beratenden Person unterbleibt.

(2) Das Betreten von Einrichtungen nach § 1 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 bis 3 und die Nutzung von Angeboten nach § 1 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 4 sind für Personen, die nach § 11 ThürSARS-
CoV-2-IfS-MaßnVO nicht mehr absonderungspflichtig sind, 
wieder erlaubt.

(3) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 haben die in einer sta-
tionären Einrichtung der Erziehungshilfe oder stationären 
Einrichtung der Eingliederungshilfen für behinderte und 
von einer Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche 
betreuten jungen Menschen stets Zugang zu der Einrich-
tung, in der sie betreut werden. Für zu betreuende junge 
Menschen in Internaten, die nicht der Schulaufsicht nach 
§ 2 Abs. 6 ThürSchAG unterliegen, kann die Internatslei-
tung im Einzelfall ein Abweichen von den Betretungsver-
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boten nach Absatz 1 Satz 1 zulassen. Für den Fall der Be-
treuung von jungen Menschen, die mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 infiziert sind oder direkten Kontakt zu einer 
nachweislich mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten 
Person hatten, sind für die übrigen zu betreuenden jungen 
Menschen und das Personal besondere Infektionsschutz-
maßnahmen zu ergreifen. Dazu gehört auch, dass die jun-
gen Menschen, die mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in-
fiziert sind oder direkten Kontakt zu einer nachweislich mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten Person hatten, 
zu isolieren und unter Beachtung und Einhaltung erhöhter 
infektionshygienischer Vorkehrungen zu betreuen sind. Die 
Sätze 3 und 4 gelten auch, wenn noch keine Entscheidung 
der zuständigen Behörde nach § 1 Abs. 3 in Bezug auf zu 
treffende Infektionsschutzmaßnahmen vorliegt. 

Dritter Abschnitt 
Besondere infektionsschutzrechtliche  
Bestimmungen für den Schulbetrieb

§ 4 
Qualifizierte Gesichtsmasken in der Schülerbeförderung

Im Rahmen der Schülerbeförderung findet § 6 Abs. 4 Satz 1 
Nr. 1 in Verbindung mit Abs. 1, 5 und 6 ThürSARS-CoV-
2-IfS-MaßnVO Anwendung.

§ 5 
Testungen für Schülerinnen und Schüler 

(1) Die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler am Prä-
senzunterricht wird von der Teilnahme an einer konkret 
angebotenen Testung auf das Vorliegen einer Infektion 
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in der Schule und de-
ren negativem Testergebnis abhängig gemacht. Die An-
zahl der wöchentlich mindestens anzubietenden Tests in 
Erfüllung der Verpflichtung nach Satz 1 beträgt zwei Tes-
tungen in der Woche. 

(2) Schülerinnen und Schüler, die nicht an den konkret an-
gebotenen Testungen nach Absatz 1 Satz 1 teilnehmen 
und nicht nach § 6 Abs. 2 von der Verpflichtung zur Teil-
nahme an der konkret angebotenen Testung befreit sind, 
müssen während des Präsenzunterrichts und im Schulhort 
in gesonderten Gruppen betreut werden, die sich nur aus 
diesen Schülerinnen und Schülern zusammensetzen, es 
sei denn, die konkreten räumlichen und personellen Ge-
gebenheiten an der Schule schließen ein solches Vorge-
hen im Einzelfall aus.

§ 6 
Befreiung von der Verpflichtung zur Teilnahme an den  

Testungen in der Schule

(1) Einer Testung nach § 5 Abs. 1 Satz 1 gleich steht die 
Vorlage
1. des Nachweises eines negativen Ergebnisses einer 

Testung nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 oder 5 ThürSARS-CoV-
2-IfS-MaßnVO, die nicht länger als 24 Stunden zu-
rückliegt,

2. des Nachweises eines negativen Ergebnisses einer 
Testung nach § 2 Abs. 2 Nr. 4 ThürSARS-CoV-2-IfS-
MaßnVO, die nicht länger als 48 Stunden zurückliegt,

3. die Vorlage eines Impfnachweises nach § 2 Abs. 2 
Nr. 10 ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO über das Vorlie-
gen eines vollständigen Impfschutzes gegen das Coro-
navirus SARS-CoV-2 am Tag der jeweils in der Schule 
vorgesehenen Testung,

4. die Vorlage eines Genesenennachweises nach § 2 
Abs. 2 Nr. 12 ThürSARS-CoV-2-IfS-Maßn-VO über 
das Vorliegen eines durch vorherige Infektion erwor-
benen Immunschutzes gegen das Coronavirus SARS-
CoV-2 am Tag der jeweils in der Schule vorgesehe-
nen Testung.

(2) Schülerinnen und Schüler, die
1. einen Nachweis nach Absatz 1 führen oder vorlegen,
2. aufgrund tatsächlicher Umstände an einer Teilnahme 

an den Testungen gehindert sind, oder
3. die asymptomatisch sind und das sechste Lebensjahr 

noch nicht vollendet haben,
sind von der Teilnahme an der konkret angebotenen Tes-
tung nach § 5 Abs. 1 befreit.

(3) Der Nachweis nach Absatz 1 Nr. 1 oder 2 ist der Schul-
leitung jeweils am Tag der in ihrer Schule vorgesehenen 
Testungen vor Beginn des Präsenzunterrichts oder vor der 
Betreuung im Schulhort vorzulegen. Wer die Voraussetzun-
gen für eine Befreiung nach Absatz 2 Nr. 1 in Verbindung 
mit Absatz 1 Nr. 3 oder 4 erfüllt, hat der Schulleitung den 
entsprechenden Nachweis innerhalb einer Woche nach 
der ersten Testaufforderung vorzulegen.

(4) Zum Zweck der Feststellung, dass die Schülerin oder 
der Schüler nach Absatz 2 Nr. 1 aufgrund der Vorlage ei-
nes Nachweises nach Absatz 1 Nr. 3 oder 4 von der Teil-
nahme an den konkret angebotenen Testungen nach § 5 
Abs. 1 befreit ist, ist die Verarbeitung folgender personen-
bezogener Daten der Schülerin oder des Schülers durch 
die Schulleitung und von dieser beauftragtem Personal 
der Schule zulässig:
1. Name und Vorname,
2. Geburtsdatum,
3. das Vorliegen eines Genesenennachweises nach § 2 

Abs. 2 Nr. 12 ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO und Da-
tum der Abnahme des dem Genesenennachweis zu-
grundeliegenden positiven Tests oder das Vorliegen 
eines lmpfnachweises nach § 2 Abs. 2 Nr. 10 Thür-
SARS-CoV-2-IfS-MaßnVO.

Die Datenverarbeitung nach § 9 IfSG bleibt unberührt. Die 
Speicherung von personenbezogenen Daten im Zusam-
menhang mit der Befreiung von der Testpflicht in analoger 
oder digitaler Form in der Schule ist unter Beachtung der 
Vorgaben des Artikels 32 der Verordnung (EU) 2016/679 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Ap-
ril 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbei-
tung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr 
und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 
vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2; L 74 
vom 4.3.2021, S. 35) in der jeweils geltenden Fassung 
längstens für die Dauer von sechs Monaten zulässig. 
Die personenbezogenen Daten nach Satz 1 dürfen aus-
schließlich zu infektionsschutzrechtlichen Zwecken ver-
arbeitet werden; eine Verarbeitung zu anderen Zwecken 
ist unzulässig.
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§ 7 
Verfahren bei Testungen in der Schule

(1) Das pädagogische Personal beaufsichtigt die Schü-
lerinnen und Schüler bei der Durchführung der Testung 
nach § 5 Abs. 1, die mittels eines Selbsttests im Sinne des 
§ 2 Abs. 2 Nr. 6 ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO durchge-
führt wird. Selbsttests sind unter Beachtung der Anwen-
dungshinweise und mit besonderer Sorgfalt und Umsicht 
durchzuführen.

(2) Schülerinnen und Schüler, deren Testung nach § 5 
Abs. 1 Satz 1 ein positives Testergebnis aufweist, sind 
durch das betreuende pädagogische Personal unverzüg-
lich zu isolieren; für minderjährige Schülerinnen und Schü-
ler ist die Abholung durch berechtigte Personen unverzüg-
lich zu veranlassen. Soweit eine durchgeführte Testung 
nach § 5 Abs. 1 Satz 1 ein positives Testergebnis aufweist, 
haben die Eltern zur Durchführung eines Tests einen Arzt 
oder einen Leistungsanbieter durch einen Leistungserbrin-
ger nach § 6 Abs. 1 und 2 Satz 1 der Coronavirus-Testver-
ordnung vom 21. September 2021 (BAnz AT 21.09.2021 
V1) in der jeweils geltenden Fassung aufzusuchen oder 
die zuständige Behörde nach § 1 Abs. 3 zur weiteren Klä-
rung zu informieren. Bei Vorlage eines Nachweises eines 
negativen Testergebnisses nach einer Testung nach § 2 
Abs. 2 Nr. 3 oder 5 ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO be-
steht keine Absonderungspflicht nach § 8 Satz 1 Thür-
SARS-CoV-2-IfS-MaßnVO.

(3) Zum Zwecke der Durchführung der Testungen nach § 5 
Abs. 1 ist die Verarbeitung folgender personenbezogener 
Daten von Schülerinnen und Schülern und deren Eltern 
durch die Schulleitung und durch das von dieser beauf-
tragte Personal der Schule zulässig:
1. Name und Vorname der Schülerin oder des Schülers,
2. Geburtsdatum der Schülerin oder des Schülers,
3. Ergebnis der Testung,
4. Name und Vorname der Eltern,
5. eine Telefonnummer der Eltern.
Die Datenverarbeitung nach § 9 IfSG bleibt unberührt.

(4) Die personenbezogenen Daten nach Absatz 3 dürfen 
ausschließlich zu infektionsschutzrechtlichen Zwecken 
verarbeitet werden; eine Verarbeitung zu anderen Zwe-
cken ist unzulässig. Im Fall eines positiven Testergebnis-
ses erfolgt eine Meldung der Schulleitung an die zuständi-
ge Behörde nach § 1 Abs. 3 entsprechend den Vorgaben 
nach den §§ 8 und 9 IfSG. Darüberhinausgehende Über-
mittlungen dieser Daten an Stellen außerhalb der jeweili-
gen Schule sind nicht zulässig.

(5) Die Speicherung von personenbezogenen Daten im Zu-
sammenhang mit den Ergebnissen der Testung nach § 5 
Abs. 1 in analoger oder digitaler Form in der Schule ist un-
ter Beachtung der Vorgaben des Artikels 32 der Verordnung 
(EU) 2016/679 im Fall eines positiven Testergebnisses für 
die Dauer von vier Wochen und im Fall eines negativen 
Testergebnisses für die Dauer von einer Woche zuläs-
sig. Die anonymisierte Speicherung positiver und negati-
ver Testergebnisse zu statistischen Zwecken ist zulässig. 

Vierter Abschnitt 
Schlussbestimmungen

§ 8 
Einschränkung von Grundrechten

Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 
Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes, Artikel 3 Abs. 1 Satz 1 
der Verfassung des Freistaats Thüringen), der Freiheit der 
Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes, Arti-
kel 3 Abs. 1 Satz 2 der Verfassung des Freistaats Thürin-
gen), der Freizügigkeit (Artikel 11 des Grundgesetzes, Ar-
tikel 5 Abs. 1 der Verfassung des Freistaats Thüringen) 
sowie auf Schutz personenbezogener Daten (Artikel 6 
Abs. 2 der Verfassung des Freistaats Thüringen) werden 
durch diese Verordnung eingeschränkt.  

§ 9 
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Verordnung 
gelten jeweils auch für Personen, die mit der Angabe "di-
vers" oder ohne eine Angabe des Geschlechts in das Ge-
burtenregister eingetragen sind.

§ 10 
Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 30. April 2022 au-
ßer Kraft. 

Artikel 3 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 3. April 2022 in Kraft. 

Erfurt, den 1. April 2022

Die Ministerin für Arbeit, Der Minister für Bildung, 
Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
Frauen und Familie

Heike Werner Helmut Holter


